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Gebührenfreistellung im letzten Kindergartenjahr 

Beschlussvorschlag: 

Die städtischen Gremien erklären die grundsätzliche Absicht, die Kinder im gesamten 
Gemeindegebiet im letzten Kindergartenjahr von der Kindergartengebühr freizustellen. 
Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechende Vorbereitungen zu treffen damit der 
erforderliche Antrag beim RP Kassel gleich zum 1.1.07 gestellt werden kann. 

 
Sachdarstellung: 

Mittlerweile liegt ein erster Entwurf einer „Verordnung zur Landesförderung für Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege“ vor. 

Nach diesem Entwurf fördert das Land die Freistellung vom Kindergartenbeitrag ab dem 1.1.07 
durch Zuweisungen an die Kommunen, wenn diese sichergestellt haben, dass alle Kinder, die 
eine Kindertageseinrichtung im Gemeindegebiet besuchen, im letzten Jahr vor der Einschulung 
vom Kindergartenbeitrag freigestellt sind. 

Die Zuweisung setzt einen einmaligen Antrag der Gemeinde voraus, welcher auch für die Fol-
gejahre gilt. Dieser kann ab dem 1.1.07 gestellt werden. 

Weitere Informationen erfolgen in der Ausschussitzung. 

Wenn die Mitglieder des FaJuSeA dem Beschlussvorschlag folgen, wird die Verwaltung mit den 
konfessionellen und freien Kindertagesstättenträgern Gespräche aufnehmen um deren Zustim-
mung und das genaue Verfahren abzuklären. Ferner wird eine entsprechende Änderung der 
Kindertagesstättensatzung vorbereitet. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Verfahren bezüglich der Gebührenfreistellung 
unter einem immensen Zeitdruck durchgeführt wird. Dies zeigt sich u.a. daran, dass die Förde-
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rung am 1.1.07 beginnen soll und die kommunalen Spitzenverbände bis zum 29.11.06 ihre Stel-
lungnahme zu dem Entwurf der Verordnung abgeben können. 

 

 

                                                                                                   gesehen. 

(Ranko)                                                                                                        (Maier) Bgm. 


